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Vorwort

Die verkehrsrechtliche Mandatsbearbeitung gehört bis heute zum „Brot und Butter“-Ge-
schäft vieler, gerade kleinerer und mittelständischer, Rechtsanwaltskanzleien. Dass eine
effektive Bearbeitung des jeweiligen Auftrages – hierzu gehören Fälle aus dem Zivilrecht
genauso wie solche aus dem Ordnungswidrigkeiten-, dem Straf- und Fahrerlaubnisrecht –
fundierte Kenntnisse der jeweiligen Rechtsmaterie erfordern, versteht sich dabei von
selbst. Der Begriff des „Massengeschäftes“ kann nämlich keineswegs mit „Einfachheit“
gleichgesetzt werden. Zusätzlich sollten aber auch die einschlägigen Vorschriften des Ge-
bührenrechts bekannt sein. Wer hier nachlässig vorgeht, verschenkt bares Geld. Dies gilt
für die Abrechnung nach den Vorschriften des RVG und bei Vergütungsvereinbarungen
gleichermaßen.

Die freundliche Aufnahme der Vorauflagen des Buches zeigt nicht nur die hohe prakti-
sche Bedeutung des Verkehrsrechts für die anwaltliche Tätigkeit, sondern auch das Be-
wusstsein vieler Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, dass praktische Ratgeber zum
Gebührenrecht einen sinnvollen Beitrag leisten können, die Abrechnung gegenüber Man-
danten und Rechtsschutzversicherern, die in vielen Fällen Kostendeckung übernehmen
und nicht selten dazu neigen, Gebührenkürzungen vorzunehmen, zu optimieren.

Die Begründerin und bisherige Alleinautorin Dr. Julia Bettina Onderka hat sich, gemein-
sam mit dem Verlag, entschieden, die Bearbeitung des Werkes künftig Herrn Rechts-
anwalt Dr. Michael Pießkalla aus München anzuvertrauen. Dem neuen Autor ist die Ver-
antwortung, die er hiermit übernimmt, bewusst. Der Verlag und das Autorenteam möch-
ten diese Gelegenheit nutzen, die Bandbreite des Werkes zugleich ein wenig zu erweitern.
Als Ergänzung zum bisherigen und auch künftig im Fokus stehenden Bereich des Ver-
kehrszivilrechts enthält die 6. Auflage daher Kapitel zum Straf- und Ordnungswidrigkei-
tenrecht sowie zum Fahrerlaubnisrecht. Gerade der letztgenannte Bereich fristet bei vie-
len Verkehrsrechtlerinnen und Verkehrsrechtlern in Anbetracht der oftmals attraktiven
Gegenstandswerte zu Unrecht ein Schattendasein. Die zum 1. Januar 2021 in Kraft getre-
tenen Änderungen des RVG werden in der Darstellung bereits in vollem Umfang berück-
sichtigt.

Die Autoren und der Verlag hoffen, dass dem vorliegenden, aktualisierten und zugleich
maßvoll erweiterten Werk auch in Zukunft jener Erfolg vergönnt ist, der die Vorauflagen
auszeichnete.

Bonn/München, im Februar 2021 Dr. Julia Bettina Onderka
Dr. Michael Pießkalla, LL.M.Eur
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§ 1 Die Tätigkeit im Verkehrszivilrecht

A. Außergerichtliche Tätigkeit

I. Einleitung

1Die außergerichtliche Tätigkeit des Anwalts im Rahmen des verkehrszivilrechtlichen
Mandates, in vielen Fällen eine Unfallregulierung, kann verschiedene Verfahrensstadien
umfassen. Will der Mandant unmittelbar nach einem Unfall beispielsweise zunächst wis-
sen, wie er sich zu verhalten hat, ob er für den Unfall (mit-)haftet, wie die Chancen auf
Erstattung der Mietwagenkosten für die Dauer der Reparatur seines beschädigten Fahr-
zeuges bzw. einer Nutzungsentschädigung stehen oder ob er für sein Schleudertrauma
Schmerzensgeld erhält, so nimmt der Anwalt eine Beratung vor (vgl. Rdn 3 ff.). Eventuell
kommt auch die Erstattung eines Gutachtens zu bestimmten klärungsbedürftigen Rechts-
fragen durch den Anwalt in Betracht (vgl. Rdn 47 ff.).

2Setzt sich das Mandat dann fort, indem der Anwalt zum Zwecke der Regulierung mit dem
Unfallgegner bzw. dessen Haftpflichtversicherer Kontakt aufnimmt, einzelne Schadens-
positionen erörtert, Einsicht in Unfallakten nimmt oder Sachverständigengutachten über-
prüft, ist der Bereich der außergerichtlichen Vertretung erreicht. Für diese Tätigkeit erhält
der Anwalt, wenn die Abrechnung auf Grundlage des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes
(RVG) erfolgen soll, eine Geschäftsgebühr (vgl. Rdn 49 ff.). Vertritt der Anwalt mehrere
Auftraggeber, so ist diese unter bestimmten Voraussetzung – wegen sog. Mehrfachvertre-
tung – erhöht (vgl. Rdn 173 ff.).

Neben der Vergütung für Beratung und Vertretung kann auch eine Einigungsgebühr ent-
stehen, wenn der Anwalt an einer außergerichtlichen Beendigung im Wege eines Verglei-
ches mitwirkt (vgl. Rdn 144 ff.).

II. Beratung

3Führt der Anwalt im Rahmen einer Verkehrsunfallregulierung eine Beratung durch, so
richtet sich sein Vergütungsanspruch nach den folgenden Grundsätzen.

1. Auftrag

4Zunächst muss dem Anwalt der Auftrag für eine Beratung erteilt werden. Unter einer Be-
ratung versteht man einen mündlichen oder schriftlichen Rat oder eine Auskunft. Ein
Rat ist die Empfehlung des Anwalts, wie sich der Mandant in einer bestimmten tatsäch-
lichen Situation verhalten soll.

§ 1
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5 Beispiel

Fahrer F meldet sich telefonisch bei Anwalt A. Er hat gerade ein parkendes Auto an-
gefahren und will nun wissen, ob und wie lange er am Unfallort warten müsse oder ob
er nicht einfach seine Visitenkarte auf der Windschutzscheibe befestigen könne.

6 Schon bei Übernahme des Auftrags treffen den Anwalt bestimmte Beratungspflichten im
Hinblick auf die Kostenfrage. Je nachdem, ob der Mandant nach dem geschilderten Un-
fallverlauf eine vollständige Regulierung durch den Unfallgegner erwarten kann oder ob
ihn ein anteiliges Mitverschulden trifft, muss die Inanspruchnahme der Vollkaskover-
sicherung des Mandanten geprüft werden. Bei einer solchen Fallgestaltung gehört es
zu den Pflichten des Anwalts, den Mandanten darüber aufzuklären, dass er die Anwalts-
kosten für die Inanspruchnahme der eigenen Fahrzeugversicherung selbst zu tragen hat,
solange diese sich nicht in Verzug befindet. Auch Rechtsschutzversicherer ersetzen diese
Kosten unter diesen Umständen in aller Regel nicht (vgl. § 3 Rdn 142 ff.).1

a) Abgrenzung zum Gutachtenauftrag

7 Entscheidend ist bei einem solchen Rat – anders als beim Gutachten – das Ergebnis, näm-
lich die konkrete abschließende Verhaltensempfehlung an den Mandanten. Bei der Aus-
kunft geht es dagegen um die Antwort auf bestimmte Fragen allgemeiner Art. Hierzu ge-
hören beispielsweise Fragen zu einer anwendbaren Rechtsnorm oder zur Zuständigkeit
einer Behörde.

8 Der Schwerpunkt eines Gutachtens liegt dagegen in der Auseinandersetzung mit recht-
lichen Problemen und der Darstellung der entsprechenden Erwägungen, die später eben-
falls in einem Rat münden können, aber nicht müssen. Kommt es dem Mandanten auf die
Einzelheiten dieser rechtlichen Erwägungen an, liegt kein Auftrag zur Beratung, sondern
zur Gutachtenerstellung vor. Für die Abgrenzung zwischen einem schriftlichen Rat – der
auch durchaus eine Begründung enthalten kann – und einem Gutachten ist entscheidend
auf die objektiv erkennbaren Wünsche des Mandanten abzustellen.

b) Abgrenzung zum Prozessauftrag

9 Der Auftrag kann ausdrücklich oder stillschweigend erteilt werden. Entscheidend ist, dass
vom Anwalt lediglich eine Beratung verlangt wird. Will der Mandant den Anwalt eigent-
lich als Prozessbevollmächtigten für einen Rechtsstreit beauftragen und nimmt er nach
einem entsprechenden Rat von diesem Vorhaben Abstand, handelt es sich nicht um eine
außergerichtliche Beratung, sondern es entsteht eine Verfahrensgebühr nach Nrn. 3100,
3101 VV RVG.

1 Vgl. van Bühren, Das verkehrsrechtliche Mandat, Band 4, § 1 Rn 5.

§ 1 Die T�tigkeit im Verkehrszivilrecht
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10Beispiel

Fahrer F wendet sich an Anwalt A, damit dieser den Unfallgegner G auf Schadens-
ersatz verklagt. Nach Schilderung des Unfallgeschehens kommt A zu dem Ergebnis,
dass F die alleinige Verantwortung für den Unfall trägt und daher eine Klage aussichts-
los ist. Er rät F von der Klageerhebung ab, was dieser auch befolgt.

Für diese Tätigkeit kann A, obwohl er der Sache nach eine Beratungsleistung erbracht
hat, eine Verfahrensgebühr von 0,8 nach Nrn. 3100, 3101 VV RVG berechnen. Denn
sein Auftrag war auf die gerichtliche Durchsetzung eines Anspruchs gerichtet und
wurde vorzeitig beendet.

c) Abgrenzung zum Vertretungsauftrag

11Auch von der Vertretung, für die eine Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG entsteht,
ist die Beratung durch Auslegung des konkret erteilten Auftrags abzugrenzen. Soll der
Anwalt gegenüber Dritten tätig werden, ist dies ein sicheres Indiz für einen Auftrag
im Sinne von Teil 2 Abschnitt 3 VV RVG.

12Beispiel

Fahrer F bittet Anwalt A um Prüfung seiner Ersatzansprüche aus einem Verkehrs-
unfall. Dies ist ein Auftrag zu einer Beratung. Soll A dagegen die Ansprüche prüfen,
um sie sodann gegenüber dem Versicherer des Unfallgegners geltend zu machen, be-
zieht sich der Auftrag auf eine außergerichtlichen Vertretung, die eine Geschäfts-
gebühr nach Nr. 2300 VV RVG auslöst.

13Die Abgrenzung der Beratung von der Vertretung ist auch deshalb wichtig, weil es für die
außergerichtliche Vertretung einen eigenen Gebührentatbestand im Vergütungsverzeich-
nis gibt, während der Anwalt für die Beratung auf eine Gebührenvereinbarung hinwirken
soll (vgl. dazu Rdn 17). Darüber hinaus wird die Vergütung für eine Beratung unter Um-
ständen nur bis zu einem in den ARB festgelegten Maximalbetrag vom Rechtsschutzver-
sicherer ersetzt und muss im Übrigen vom Mandanten selbst getragen werden (vgl. § 3
Rdn 129). Zu erwähnen ist jedoch, dass seit 1.1.2021 eine Einigungsgebühr auch bei einer
Beratung anfallen kann, wie Vorb. 1 VV RVG klarstellt: „Die Gebühren dieses Teils ent-
stehen neben den in anderen Teilen bestimmten Gebühren oder einer Gebühr für die Be-
ratung.“

14Hinweis

Aus diesen Gründen ist im Einzelfall bei der Mandatsübernahme sorgfältig zu prüfen,
ob sich der Auftrag tatsächlich nur auf eine Beratung bezieht oder nicht vielmehr
schon auf eine außergerichtliche Vertretung gerichtet ist.

A. Außergerichtliche T�tigkeit § 1
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2. T�tigkeit

15 Die Beratungsgebühr entsteht, sobald der Rechtsanwalt einen Auftrag erhält und in Aus-
führung dieses Auftrags tätig wird. Erledigt sich die Angelegenheit, bevor der Anwalt Rat
oder Auskunft erteilen kann, ändert dies an der Entstehung der Gebühr nichts, wenn der
Anwalt seine Tätigkeit bereits aufgenommen hat. Denn es kann nicht vom Anwalt ver-
langt werden, für die Erteilung eines Rates Informationen einzuholen bzw. Recherchen
anzustellen, wenn ihm gleichzeitig das Risiko des damit verbundenen Zeitablaufs auf-
erlegt wird. Dass der Anwalt in diesen Fällen ggf. weniger Arbeit hatte, kann im Rahmen
der Gebührenhöhe berücksichtigt werden.

16 Beispiel

Fahrer F meldet sich telefonisch bei A und teilt mit, er habe einen Unfall mit einem im
Ausland zugelassenen Fahrzeug gehabt. F möchte wissen, wie er sich zu verhalten ha-
be. Während A noch recherchiert, meldet sich F erneut und teilt nunmehr mit, der geg-
nerische Fahrer habe ihm einen ausreichenden Barbetrag überlassen und die Angele-
genheit sei damit erledigt.

Hier kann A den bereits erbrachten Aufwand für die Beratung in Rechnung stellen, ob-
wohl er den eigentlichen Rat vor Auftragsbeendigung nicht mehr erteilen konnte.

3. Verg�tung

17 Führt der Anwalt im Rahmen einer Unfallregulierung eine Beratung durch, so gibt es da-
für seit dem 1.7.2006 keine eigenen Gebührentatbestände mehr. Vielmehr soll der Anwalt
nach § 34 Abs. 1 RVG bei Beratung, Gutachtenerstattung und Mediation auf eine Gebüh-
renvereinbarung hinwirken. Trifft er eine solche nicht, erhält er eine Vergütung nach
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Ist der Mandant Verbraucher,
so führt die fehlende Gebührenvereinbarung darüber hinaus dazu, dass für die Beratung
oder Gutachtenerstellung höchstens 250 EUR berechnet werden können. Für die Erst-
beratung eines Verbrauchers bleibt es – auch nach der RVG-Reform zum 1.1.2021 – wei-
terhin bei der Kappungsgrenze von 190 EUR.

18 Hinweis

Es gilt also bei einer Beratung folgende Prüfungsreihenfolge:

Wurde eine Gebührenvereinbarung getroffen?

(+) & Abrechnung nach dieser Vereinbarung

(–) & Ist der Mandant Verbraucher?

(+) & Erstberatung max. 190 EUR, Beratung/Gutachten max. 250 EUR

(–) & Abrechnung nach BGB

§ 1 Die T�tigkeit im Verkehrszivilrecht
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19Die Maximalgebühr für die Beratung eines Verbrauchers (250 EUR) entspricht gerade
einmal einer 1,5-Geschäftsgebühr bei einem Streitwert von ca. 2.000 EUR. Bei jeder Be-
ratung eines Verbrauchers, die einen höheren Streitwert aufweist, muss der Anwalt also
eine finanzielle Einbuße hinnehmen, wenn er keine Gebührenvereinbarung abgeschlos-
sen hat. Dies ist im Bereich der freien Berufe, bei denen die Tätigkeit nach üblichen Ver-
gütungen bzw. Taxen entlohnt wird, einmalig und aus Gründen des Verbraucherschutzes
nicht zu rechtfertigen. Die Schutzwürdigkeit des Verbrauchers mag zwar im Hinblick auf
die Erstberatung bejaht werden, damit er sich mit akzeptablem finanziellem Aufwand ei-
nen ungefähren Überblick über die Rechtslage und die Verhaltensalternativen verschaf-
fen kann. Eine (weitergehende) Beratung oder ein schriftliches Gutachten sind jedoch im
Hinblick auf die Dauer und die rechtliche Schwierigkeit der Tätigkeit sowie das Haf-
tungsrisiko nicht mit einer Erstberatung zu vergleichen. Der Abschluss einer Gebühren-
vereinbarung ist daher dringend zu empfehlen, um die vom Gesetzgeber gewollten Ver-
gütungseinbußen zu vermeiden.

20Hinweis

Da die früher geltende Abrechnung nach dem Gegenstandswert am ehesten den Be-
dürfnissen der Praxis gerecht wird, sollte in „Normalfällen“ schlicht die Abrechnung
nach der früher geltenden Wertgebühr (0,1 bis 1,0) aus dem jeweiligen Gegenstands-
wert vereinbart werden, wobei die Bestimmung der konkreten Gebühr unter Beach-
tung der Grundsätze des § 14 Abs. 1 RVG erfolgt. Alternativ bietet sich die Verein-
barung eines Zeithonorars an (vgl. dazu § 6 Rdn 40 ff.).

21Doch auch wenn der Mandant kein Verbraucher ist und die Kappungsgrenzen des § 34
Abs. 1 RVG daher nicht eingreifen, ist eine Gebührenvereinbarung unbedingt zu empfeh-
len. Denn sonst wird die Vergütung des Anwalts nach den Vorschriften des BGB berech-
net – eine Vorgehensweise, die ein gehöriges Maß an Unberechenbarkeit in sich birgt. Der
Anwaltsvertrag ist zwar ohne Zweifel als entgeltliche Geschäftsbesorgung bzw. im Falle
der Gutachtenerstattung als entgeltlicher Werkvertrag einzustufen. Jedoch stellt sich
dann das Problem, auf welche „übliche Vergütung“ im Rahmen von §§ 612 Abs. 2,
632 Abs. 2 BGB abzustellen ist. Sicher nicht auf die im Jahre 2006 aufgehobenen Ver-
gütungstatbestände der Nrn. 2100 ff. VV RVG a.F., denn diese sollten nach dem Willen
des Gesetzgebers gerade nicht mehr gelten, auch nicht über die „Hintertür“ einer vemeint-
lich „üblichen Vergütung“.2 Es ist zu befürchten, dass in diesem Punkt in Rechtsprechung
und Schrifttum weiterhin Unsicherheit bei der Gebührenbestimmung besteht, bis sich

2 So auch AnwK-RVG (Onderka/Thiel), § 34 Rn 94; Mayer/Kroiß (Winkler), RVG, § 34 Rn 67 ff.; Kilian, BB
2006, 1509; a.A.: AG Stuttgart RVGreport 2014, 304; AG Emmerich AGS 2008, 484; AG Dannenberg AGS
2013, 510.

A. Außergerichtliche T�tigkeit § 1
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„übliche Sätze“ eingebürgert bzw. durchgesetzt haben,3 wobei selbst dann noch frag-
lich sein dürfte, ob diese üblichen Sätze auch den konkreten Einzelfall angemessen
honorieren.

22 Hinweis

Das Soldan Institut für Anwaltsmanagement veröffentlicht ein jährliches Berufs-
rechtsbarometer, das u.a. das Preisniveau anwaltlicher Vergütungsvereinbarungen
darstellt. Das Barometer 2017/2018 ergab einen durchschnittlichen bundesweiten
Stundensatz von 216 EUR.

23 Die bestehenden Unwägbarkeiten sollte der Anwalt durch den Abschluss einer Gebühren-
vereinbarung vermeiden. Nur er kann beurteilen, was seine Arbeit kostet und welches Ho-
norar daher angemessen ist. Letztlich sollte die Abschaffung der Beratungsgebühren die
Anwälte dazu bringen, frühzeitig das offene Gespräch mit dem Mandanten, die Honorie-
rung seiner Tätigkeit betreffend, zu suchen.

4. Anrechnung

24 Die Vergütung für eine Beratung ist, soweit nichts anderes mit dem Mandanten vereinbart
wurde, auf diejenige Vergütung anzurechnen, die für eine mit der Beratung zusammen-
hängende Tätigkeit entsteht (§ 34 Abs. 2 RVG). Das gilt etwa für die spätere gerichtliche
oder außergerichtliche Geltendmachung der vom Beratungsauftrag betreffenden Forde-
rung. Das Gesetz lässt für die Anrechnung einen Zusammenhang zwischen der Beratung
und der sonstigen Tätigkeit genügen. Dies bedeutet, dass der Gegenstand der sonstigen
Tätigkeit mit dem der Beratung innerlich verknüpft sein muss und die beiden Angelegen-
heiten zeitlich aufeinander folgen müssen.

25 Beispiel

Anwalt A berät Fahrer F auftragsgemäß über dessen Ansprüche im Zusammenhang
mit einem Verkehrsunfall. F bittet A sodann, diese Ansprüche gerichtlich durchzuset-
zen. Eine besondere Absprache über die Anrechnung wird nicht getroffen.

Hier wird die Vergütung für die Beratung auf die Verfahrensgebühr nach Nr. 3100 VV
RVG angerechnet.

3 Vgl. AG Brühl RVGreport 2009, 460; AG Steinfurth RVGreport 2014, 307; AG Bielefeld AGS 2010, 160. Nach
einer Entscheidung des AG Bielefeld (AGS 2010, 160), die auf ein Gutachten der Rechtsanwaltskammer Frei-
burg Bezug nimmt, sollte ein Stundensatz von 190 EUR (netto) ein bundesweit ermittelter Durchschnittswert
für eine Beratung sein. Derartige Ansätze dürften schon in Anbetracht erheblicher regionaler Unterschiede
kaum allgemeingültiger Natur sein. Das AG Siegburg (AGS 2015, 503 – vgl. dazu Hansens, zfs 2016, 108) wen-
det §§ 315, 316 BGB an.

§ 1 Die T�tigkeit im Verkehrszivilrecht
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26Die Auslagen unterliegen dagegen nicht der Anrechnung und können daher immer in vol-
ler Höhe verlangt werden.

Soweit die nachfolgende Tätigkeit einen niedrigeren Gegenstandswert hat, erfolgt die
Anrechnung der Beratungsgebühr nur in dieser reduzierten Höhe. Deshalb darf in solchen
Fällen nicht vergessen werden, den verbleibenden Teil der Beratungsvergütung auch ab-
zurechnen.

27Beispiel

Der Anwalt berät über Schadensersatzansprüche aus einem Verkehrsunfallgeschehen,
wobei er nach § 34 Abs. 1 RVG mit seinem Mandanten die Abrechnung einer 1,0-Ge-
bühr aus dem Wert der durch Gutachten belegten Schadenspositionen (20.000 EUR)
vereinbart hat. Die Beratung kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund Mithaftung des
Mandanten für den Unfall nur ein Teilbetrag von 10.000 EUR gegenüber dem gegneri-
schen Haftpflichtversicherer geltend gemacht werden soll (durchschnittliche Tätigkeit).

Auf die 1,3-Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG aus 10.000 EUR ist eine 1,0-Be-
ratungsgebühr aus 10.000 EUR anzurechnen, denn nur insoweit besteht ein Zusam-
menhang der Beratung mit der Vertretung. Der darüber hinausgehende Teil der Bera-
tungsvergütung ist von der Anrechnung ausgeschlossen.

I. Beratung (Wert: 20.000 EUR)

1. 1,0-Beratungsgebühr gemäß Vereinbarung 822,00 EUR

2. Auslagenpauschale, VV 7002 20,00 EUR

Zwischensumme 842,00 EUR

3. Umsatzsteuer, VV 7008 159,98 EUR

Gesamt 1.001,98 EUR

II. Vertretung (Wert: 10.000 EUR)

1. 1,3-Geschäftsgebühr, VV 2300 798,20 EUR

2. Auslagepauschale, VV 7002 20,00 EUR

./. 1,0-Beratungsgebühr aus 10.000 EUR – 614,00 EUR

Zwischensumme 204,20 EUR

3. Umsatzsteuer, VV 7008 38,80 EUR

Gesamt 243,00 EUR

28Wie oben erwähnt, sieht § 34 Abs. 2 RVG ausdrücklich vor, dass in einer Gebührenver-
einbarung die Anrechnung der Beratungsgebühr auf spätere Gebühren ausgeschlossen
werden kann. Dieser Ausschluss der Anrechnung bedarf wegen § 3a Abs. 1 S. 4 RVG
nicht zwingend der Form des § 3a Abs. 1 S. 1 und 2 RVG (Textform), wobei diese aller-
dings zur Beweisführung dringend zu empfehlen ist. Die Vergütungsvereinbarung ist

A. Außergerichtliche T�tigkeit § 1
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